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Landkreis Lüchow-Dannenberg  06.11.2012 
Der Landrat 

36 - Straßenverkehr 

Sitzungsvorlage Nr. 2012/285 

Beschlussvorlage 

Verkehrswacht Lüchow-Dannenberg e.V., Mitgliedsbeitrag 

 

Ausschuss für ÖPNV, Verkehr und Straßen 20.11.2012  TOP 3 

 

Kreisausschuss 10.12.2012  TOP  

 

Kreistag 17.12.2012  TOP  
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Mitgliedsbeitrag des Landkreises Lüchow-Dannenberg für die Verkehrswacht Lüchow-
Dannenberg beträgt 50,- € beginnend mit dem Haushaltsjahr 2013. 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Am 27.06.1991 hat der Kreistag beschlossen, den Verkehrswachten Dannenberg (Elbe) und 
Umgebung e.V. und Lüchow e.V. als ordentliches Vereinsmitglied beizutreten. Beginnend mit dem 
Haushaltsjahr 1991 wurde jeder Verkehrswacht ein Jahresbeitrag von 500 DM gezahlt.  
Nach der Fusion der beiden Verkehrswachten im Jahr 2002 zahlte der Landkreis unverändert die 
Gesamtsumme von 1.000,- DM bzw. umgerechnet 511,30 €. 
 
Im Zuge der Haushaltsberatungen für das Jahr 2004 wurde der Mitgliedsbeitrag zur Verkehrswacht 
vom Kreistag auf 200,- € reduziert. Dieser Betrag wird seit dem als freiwillige Leistung gezahlt. 
Im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlungen der Verkehrswacht erfolgt jeweils eine 
Rechnungslegung. Dabei ergibt sich regelmäßig eine Rücklage von mehreren tausend Euro (ca. 
7.800,- € für das letzte Rechnungsjahr). 
 
Eine Anfrage bei der Verkehrswacht aus dem Jahr 2008 ergab folgende kommunale Mitgliedschaften, 
dargestellt mit den entsprechenden Beiträgen: 
Stadt Lüchow (Wendland)                  51,13 € 
ehemalige Samtgemeinde Clenze     12,00 € 
Samtgemeinde Gartow                      12,00 € 
Gemeinde Lübbow                            12,00 € 
Stadt Schnackenburg                        12,00 € 
Gemeinde Woltersdorf                      12,00 € 
Landkreis Lüchow-Dannenberg      200,00 € 
 
Im Rahmen des Entschuldungskonzeptes wird vorgeschlagen, den Mitgliedsbeitrag zur Verkehrswacht 
beginnend mit dem Haushaltsjahr 2013 auf 50,00 € zu senken. Ähnlich wie bei der Kulturförderung 
sollte eine Änderung von der pauschalen institutionellen Förderung hin zur Förderung von speziellen 
Projekten für die Verkehrssicherheit erfolgen. 

 
Anlagen:   
Schreiben der Verkehrswacht vom 22.05.2008  

 
Finanzielle Auswirkungen:   

entsprechend Hauhalsplan 2013  
 
  

gez. Schulz 
____________________________   
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